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Unbefristetes Leiharbeitsverhältnis: Arbeitnehmer kann dem Entleiher nicht dauerhaft zugeord-
net sein

Unterhält ein Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte, so kann er seine Fahrtkosten zum Arbeitsort 
nur mit der Entfernungspauschale von 0,30 EUR (ab dem 21. Kilometer: 0,38 EUR) abziehen. Die 
Pauschale gilt nur für die einfache Entfernung zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, so dass sich 
nur ein Weg pro Tag steuermindernd auswirkt. Besteht keine erste Tätigkeitsstätte, lassen sich die 
Pendelfahrten zur Arbeit deutlich besser absetzen - und zwar nach Reisekostengrundsätzen mit 
0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer (also Hin- und Rückweg).
Ob ein Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte unterhält, entscheidet sich primär nach den dienst- 
oder arbeitsrechtlichen Festlegungen des Arbeitgebers. Sofern dieser den Arbeitnehmer einer orts-
festen betrieblichen Einrichtung dauerhaft zuordnet, liegt dort dessen erste Tätigkeitsstätte. Von 
einer solchen dauerhaften Zuordnung ist nach dem Einkommensteuergesetz insbesondere auszuge-
hen, wenn der Arbeitnehmer

- unbefristet,
- für die Dauer des Dienstverhältnisses oder
- über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus

an einer Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Arbeit-
nehmer in unbefristeten Leiharbeitsverhältnissen in der Regel nicht dauerhaft einer ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung beim Entleiher zugeordnet sein können, so dass sie keine erste Tätigkeits-
stätte haben und ihre Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen absetzen können.
Bereits das in diesen Fällen geltende Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) steht einer unbefriste-
ten Zuordnung nach Auffassung des Gerichts regelmäßig entgegen, denn demnach dürfen Verleiher 
einen Leiharbeitnehmer in der Regel nicht länger als 18 Monate demselben Entleiher überlassen. 
Somit scheidet eine unbefristete Überlassung an den Entleiher bereits von Gesetzes wegen aus. 
Diese arbeitsrechtlichen Beschränkungen müssen auch bei der steuerlichen Einordnung beachtet 
werden.
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Fraglicher Anteil: Wie wird eine Berufsunfähigkeitsrente besteuert?

Die Besteuerung von Renten hängt maßgeblich davon ab, um welche Art von Rente es sich handelt. 
Es wird zwischen Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und Renten aus privaten Renten-
versicherungen unterschieden. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung werden mit einem 
Besteuerungsanteil versteuert, der sich abhängig vom Renteneintrittsjahr aus dem Gesetz ergibt. Bis 
2058 steigt dieser Anteil auf 100 %. Private Renten hingegen werden mit dem sogenannten Ertrag-
santeil besteuert. Dieser ist niedriger als der Besteuerungsanteil, da hier die Beiträge aus bereits 
versteuertem Einkommen gezahlt werden. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste in 
einem Streitfall entscheiden, wie eine Berufsunfähigkeitsrente zu besteuern ist.
Im Streitjahr erhielt der Kläger eine Rente. Laut den übermittelten Daten des Versicherungsträgers 
meldete dieser die Rente als Leibrente und wies als Beginn der Rentenleistung den 21.10.2019 
sowie ein Ende der Rentenleistung am 30.11.2027 aus. Der Vertrag wurde vor dem 01.01.2012 
geschlossen. Die Beitragszahlungen wurden vom Kläger als Altersvorsorgeaufwendungen geltend 
gemacht. Im Einkommensteuerbescheid berücksichtigte das Finanzamt den Besteuerungsanteil 
statt des Ertragsanteils. Nach Ansicht des Klägers ist jedoch aufgrund der Befristung der Rente eine 
Besteuerung mit dem Ertragsanteil vorzunehmen.
Das FG entschied zugunsten des Finanzamts. Die Besteuerung der Rente erfolgte zutreffend mit 
dem Besteuerungsanteil. Dieser ist gesetzlich festgelegt. Die Besteuerung mit dem Ertragsanteil 
kommt nur für solche Renten in Betracht, deren Beiträge nicht als Sonderausgaben abgezogen 
werden können. Auch dürfen keine Abzugsbeschränkungen vorliegen. Da es sich im Streitfall um 
eine Leibrente handelt, die aus einer zum Sonderausgabenabzug berechtigenden Versicherung 
stammt, war die Besteuerung mit dem Besteuerungsanteil von 78 % korrekt.
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